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(2) Sie können auch zu Arbeiten außerhalb der Anstalt 
verwendet werden, müssen jedoch dabei von freien Ar
beitern getrennt gehalten werden.

(3) Die in einer Heil- oder Pflegeanstalt, einer Trinker
heilanstalt oder einer Entziehungsanstalt Untergebrach
ten können innerhalb oder außerhalb der Anstalt auf 
eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessene 
Weise beschäftigt werden.

Anm.: Vgl. Anm. zu § 42a.

§ 42k 
(aufgehoben)

Anm.: § 42k ist durch KRG Nr. 11 aufgehoben worden.

Untersagung der Berufsausübung 

§ 421
(1) Wird jemand wegen eines Verbrechens oder Ver

gehens, das er unter Mißbrauch seines Berufs oder Ge
werbes oder unter grober Verletzung der ihm kraft sei
nes Berufs oder Gewerbes obliegenden Pflichten began
gen hat, zu Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten 
verurteilt, so kann ihm das Gericht zugleich auf die 
Dauer von mindestens einem und höchstens fünf Jah
ren die Ausübung des Berufs, Gewerbes oder Gewerbe
zweiges untersagen, wenn dies erforderlich ist, um die 
Allgemeinheit vor weiterer Gefährdung zu schützen.

(2) Solange die Untersagung wirksam ist, darf der 
Verurteilte den Beruf, das Gewerbe oder den Gewerbe
zweig auch nicht für einen anderen ausüben oder durch 
eine von seinen Weisungen abhängige Person für sich 
ausüben lassen.


